
Neubau des Spielplatzes für die Krippenkinder der 
Kindertagesstätte „Rotsteinzwerge“ 

Auf Grund der großzügigen Unterstützung durch die Firma Schuck Bau aus Strah-
walde konnten die Vorbereitungsarbeiten, wie Abbau der alten Spielgeräte und das 
Ausheben der Baugrube schnell erledigt werden. Dafür ein herzliches Dankeschön. 
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Amtsblatt der Gemeinde Rosenbach 
 

Nr. 10   Samstag, 01. Oktober 2016  23. Jahrgang 

In diesem Gemeindeblatt erfahren Sie unter anderem: 
- Informationen aus den Gemeinderatssitzungen vom 15.09.2016   Seite 2 
- Bekanntmachung zur 1. Änderung der Bebauungspläne    Seite 3 und 4 

Die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofes sind dabei, die Spielgeräte aufzubauen 
und zu befestigen. Im Anschluss werden noch ca. 50 t Fallschutzkies eingebracht. 



Aus den Gemeinderatssitzungen am 15.09.2016 
 

Halbjahresbericht über die wesentlichen 
Abweichungen zum Haushaltsplan 2016 
Der Bürgermeister informierte die Gemeinderäte über 
den Stand des Haushaltsvollzuges zum Stichtag 25. 
August. Dabei ging er auf die wesentlichen 
Abweichungen zum Haushaltsplan ein. Die Einnahmen 
im Ergebnishaushalt zum 25.08.2016 belaufen sich im Ist 
auf 73 %. Die hohe Einnahmenerfüllung hängt mit dem 
Steuertermin am 15. August zusammen. Die 
Gesamtausgaben belaufen sich im Ist auf 56 %. 
Hauptprobleme stellen hier die Auflagen der Sicherheits- 
und Brandschutzkontrollen dar. 
Die Einnahmen des Finanzhaushaltes liegen im Ist bei      
22 %, die Ausgaben bei 41 %. Die höheren Ausgaben im 
Ist entstehen durch die Vorfinanzierung der Investitionen. 
Mehreinnahmen konnten durch die Veräußerung von 3 
Grundstücken erzielt werden. Bei den geplanten 
Investitionsmaßnahmen gibt es folgenden Stand: 
�Anschaffung MTW für die Feuerwehr – Lieferung im 
September 
�Erneuerung Gruppenraum Kindertagesstätte 
„Rotsteinzwerge“ – abgeschlossen. 
�Beseitigung von Hochwasserschäden am Rosenbach 1. 
und 2. Bauabschnitt fertiggestellt. 
�Erneuerung des Zuganges zur Sporthalle barrierefrei – 
Fertigstellung Anfang Oktober 
�Erneuerung Brücke an der Niederhofstraße – 
Fertigstellung Ende August. 
�Neubau des Spielplatzes für die Krippenkinder – 
Fertigstellung Oktober 
�Neubau der Verbindungsstraße zwischen Niederhof- 
und Steinbergstraße – Realisierung wegen Förderung erst 
2017 möglich. 
 

Beratung und Beschlussfassung zum Entwurf der 
Entwicklungssatzung „Galgenberg“ 
 

Aufgrund fehlender planungsrechtlicher Vorgaben sowie 
der Lage der Bebauung am Galgenberg an der Löbauer 
Straße im Außenbereich hat die zuständige 
Genehmigungsbehörde in der Vergangenheit keine 
Vorhaben zugelassen. Mit der Entwicklungssatzung kann 
die Gemeinde solche Ortsteile, die einen ent-
wicklungsfähigen Siedlungsansatz aufweisen, als „im Zu-
sammenhang bebaute Ortsteile“ festlegen. Nachdem in 
der Januarsitzung der Aufstellungsbeschluss gefasst 
wurde, erfolgte nunmehr die Beschlussfassung zum 
Entwurf und damit verbunden die Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung. 
 

Informationen zur gemeinsamen Baumaßnahme 
mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr 
im Bereich der Kreuzung S 129/S143 im OT 
Bischdorf 
 

Der Bürgermeister informierte die Gemeinderäte über die 
gemeinsame Baumaßnahme mit dem LASuV. Von der 
Straßenkreuzung bis zur Haltestelle „Kümmelberg“ 
werden die Entwässerung und die Deckschicht der Straße 
erneuert. Auf Grund der defekten Entwässerung müssen 
auch Teile des Fußweges neu verlegt werden. Während 
der Herbstferien ist eine Vollsperrung des Baubereiches 
geplant. Eine innerörtliche Umleitung wird 
ausgeschildert. 
 

Beschädigung von Straßenlampen!!! 
In letzter Zeit häufen sich die Schäden an den 
Straßenlampen, welche durch Druckluftwaffen 
verursacht werden. Hierdurch entstehen der Gemeinde 
Kosten pro Leuchte von bis zu 300 €.  
 
 

Bekanntmachungen 
    

� In der Woche vom 17.10. – 21.10.2016 findet keine 
Bürgermeistersprechstunde statt.  

 

� Das Mitteilungsblatt für den Monat November 
erscheint am 29.10.2016.  

 Redaktionsschluss ist der 21.10.2016 
 

� Sirenenprobelauf  
  Mittwoch, 05.10.2016 um 15.00 Uhr 
 

� Termine Abfallentsorgung 
 Blaue Tonne: Mittwoch, 05.10.2016  
 Gelbe Tonne: Donnerstag, 06.10.2016 
 

 Die kostenlose Annahme von sperrigen 
 Grünabfällen (Baumverschnitt) erfolgt an der 
 Deponie am Stadtweg im OT Herwigsdorf:  

Samstag, den 22.10.2016 14.00 – 16.00 Uhr 
Samstag, den 19.11.2016 14.00 – 16.00 Uhr 

 

� Der Bürgerpolizist informiert: 
 Sprechstunden im Gemeindeamt, Steinbergstr. 1 
 06.10.2016    von 14:00 bis 16:00 Uhr 

 20.10.2016    von 14:00 bis 16:00 Uhr 

 Meine Erreichbarkeit: 
 Polizeirevier Zittau / Oberland, Standort Löbau 

 Tel.: 03585 865228   oder   0341 346270159 
  

Veranstaltungen 
    

⇒⇒⇒⇒ Am Donnerstag, dem 06.10.2016 um 17.30 Uhr trifft 
sich der Gemeinderat auf dem Sportplatz im OT 
Herwigsdorf, um über die anstehenden Probleme mit den 
Eichen zu beraten. 
 

⇒⇒⇒⇒Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 
Donnerstag, dem 13.10.2016 um 19.30 Uhr im 
Feuerwehrdepot OT Bischdorf statt 
 

Die Landfrauen informieren 
 

Am Mittwoch, dem 05.10.2016 um 14.00 Uhr 
treffen sich die Wanderfreunde an der 

Herwigsdorfer Schule. 
���� ���� ����  ���� ���� ���� 

Die Landfrauen treffen sich am Dienstag, dem 
18.10.2016 um 19.30 Uhr in der  

Herwigsdorfer Schule.  
Thema: Treff am Küchentisch 

Unkostenbeitrag: 1,00 € 
���� ���� ����  ���� ���� ���� 

Der Seniorennachmittag findet am  
Mittwoch, 19.10.2016 um 14.30 Uhr in der 

 Herwigsdorfer Schule. 
���� ���� ����  ���� ���� ���� 

Die diesjährige Adventsfahrt findet am 16.12.2016 
statt. Es geht nach Rietschen – Erlichthof. 

Die Kosten betragen 43,00 €. 
Bitte bei Frau Gisela Noack anmelden. 



 

 
Bekanntmachung  

1. Änderung des Bebauungsplanes Wohngebiet „Löbauer Straße“, Gemarkung Herwigsdorf 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Rosenbach hat in seiner Sitzung am 18.08.2016 die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Wohngebiet „Löbauer Straße“ in der Fassung vom 18.08.2016 als Satzung beschlossen. 
Die Satzung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 

Der Bebauungsplan mit Begründung, der im beschleunigten Verfahren nach § 13a Baugesetzbuch geändert 
wurde, kann in der Gemeindeverwaltung Rosenbach, Steinbergstraße 1 eingesehen und über den Inhalt 
Auskunft verlangt werden. 
 

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebauungsplanes Wohngebiet „Löbauer 
Straße“ ist im nachfolgenden Lageplan nachrichtlich wiedergegeben. Maßgebend für den Geltungsbereich ist 
die zeichnerische Festsetzung im Bebauungsplan. 
 
Übersichtsplan            Lageplan mit Abgrenzung Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
 

   
 

Hinweise:  
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2, Abs. 2a sowie Abs. 3 Satz 2 BauGB 
bezeichneten Vorschriften wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Rosenbach unter Darlegung des die Verletzung 
begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
Es wird auf die Vorschriften des § 44 BauGB Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach 
erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, 
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der zurzeit gültigen Fassung Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen sind. 
Das gilt nicht, wenn  

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 
Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz1 SächsGemO genannten Frist 
a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. 

 
 
 
Rosenbach, 26.09.2016 (Siegel)     Höhne    
       Bürgermeister 



 

 
Bekanntmachung  

1. Änderung des Bebauungsplanes Eigenheimstandort „Am Grenzweg“, Gemarkung Herwigsdorf 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Rosenbach hat in seiner Sitzung am 18.08.2016 die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Eigenheimstandort „Am Grenzweg“ in der Fassung vom 18.08.2016 als Satzung 
beschlossen. Die Satzung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 

Der Bebauungsplan mit Begründung, der im vereinfachten Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch geändert 
wurde, kann in der Gemeindeverwaltung Rosenbach, Steinbergstraße 1 eingesehen und über den Inhalt 
Auskunft verlangt werden. 
 

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 1. Änderung des Bebauungsplanes Eigenheimstandort 
„Am Grenzweg“ ist im nachfolgenden Lageplan nachrichtlich wiedergegeben. Maßgebend für den 
Geltungsbereich ist die zeichnerische Festsetzung im Bebauungsplan. 
 
Übersichtsplan                 Lageplan mit Abgrenzung Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
 

           
 
 

Hinweise:  
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2, Abs. 2a sowie Abs. 3 Satz 2 BauGB 
bezeichneten Vorschriften wird unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Rosenbach unter Darlegung des die Verletzung 
begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
Es wird auf die Vorschriften des § 44 BauGB Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach 
erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, 
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der zurzeit gültigen Fassung Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen sind. 
Das gilt nicht, wenn  

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen 
Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz1 SächsGemO genannten Frist 
a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. 

 
 
 

Rosenbach, 26.09.2016 (Siegel)     Höhne    
       Bürgermeister 
 



 
 

Bekanntmachung 
Öffentliche Auslegung des Entwurfs der Entwicklungssatzung „Galgenberg“ 

 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Rosenbach hat in seiner Sitzung am 21.01.2016 beschlossen, im Ortsteil 
Herwigsdorf für die Bebauung an der Löbauer Straße die Entwicklungssatzung „Galgenberg“ nach § 34 Abs. 4 
Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB aufzustellen. 
 
Am 15.09.2016 hat der Gemeinderat den Beschluss gefasst, gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 3 
Abs. 2 BauGB den Satzungsentwurf für die Dauer von einem Monat öffentlich auszulegen sowie die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach        § 13 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 4 Abs. 2 BauGB zu 
beteiligen.  
Von der Umweltprüfung, dem Umweltbericht, der Angabe, welche umweltbezogenen Informationen verfügbar 
sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB 
abgesehen. § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Satzungsgebietes ist im Lageplan dargestellt. 
 

 
 

Der Entwurf der Entwicklungssatzung „Galgenberg“ liegt in der Gemeindeverwaltung Rosenbach, 
Steinbergstraße 1 vom  
 10.10.2016 bis 14.11.2016 
 
während folgender Zeiten 
Montag/Mittwoch/Freitag  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Donnerstag  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
zu jedermann Einsicht öffentlich aus. 
 
Während der genannten Auslegungsfrist können von jedermann Bedenken und Anregungen vorgebracht 
werden. Nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Satzung 
unberücksichtigt bleiben. 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung zur Einleitung einer 
Normenkontrolle unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht wurden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können. 
 
 
 
 
Rosenbach, 26.09.216  (Siegel)     Höhne    
       Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Liebe Einwohner! 

Unser Ortsteil Herwigsdorf wird 700 Jahre alt, 

zumindest geht das der ersten urkundlichen 

Erwähnung von Herwigsdorf hervor. 
 

Als Gemeinde Rosenbach möchten wir dieses 

Jubiläum gemeinsam begehen. Dazu brauchen wir vor 

allem Ihre Ideen und Vorschläge zur Gestaltung einer 

Festwoche vom 12.08.2017 bis 20.08.2017. 

Wir haben dazu ein Festkomitee gebildet, indem die 

Gemeinde, die Feuerwehren, die Kirche, alle Vereine 

und unsere Kindereinrichtungen vertreten sind. 
 

Am 20.08.2017 soll ein Festumzug durch Herwigsdorf 

stattfinden. Dieser Festumzug wird auch einen 

historischen Teil beinhalten. Hier wünschen wir uns 

Ihre Ideen als Teilnehmer und Mitgestalter des 

Umzuges. Wir bitten alle Einwohner und Freunde 

unserer Gemeinde Rosenbach, um Unterstützung und 

Hilfe bei den Vorbereitungen der Festwoche. Gefragt 

sind schöne Ideen für die Ausstellung, die 

Veranstaltungen und den Festumzug. Als 

Ansprechpartner stehen Ihnen alle Vorgenannten zur 

Verfügung.  
 

Bitte reichen Sie Ihre Vorschläge und Ideen bis zum 
20.12.2016 bei der Gemeindeverwaltung Rosenbach 
zu den Öffnungszeiten, per Mail oder telefonisch  
0 35 85/83 27 03 ein. 
Vorschläge zur Gestaltung des Umzuges nimmt auch 
Herr Dietmar Plociennik telefonisch unter  
0173/98 07 63 entgegen. 
 

 

Freiwillige Feuerwehr Rosenbach 
 

Ortsfeuerwehr Bischdorf  
Freitag, 14.10.2016 20.00 Uhr im Depot 
Gefährliche Stoffe und Güter 
 

Ortsfeuerwehr Herwigsdorf  
Freitag, 14.10.2016 19.00 Uhr im Depot 
Erste-Hilfe 
 

Jugendfeuerwehr Rosenbach  
Dienstag, 04.10.2016  
Fahrt ins Blaue 
Freitag, 21.10.2016 17.00 Uhr  
Praktische Ausbildung 
 

Der Hundertjährige prophezeit für Oktober 
 

Es herbstelt. Die ersten 6 Tage ist das 
Wetter wechselhaft und regnerisch. Mit 
zunehmendem Wind werden die 

Regenwolken vertrieben. Angenehm warm, aber 
auch unbeständig ist es zur Monatsmitte. Bis zum 
24. ist es sonnig, auch regnerisch. Der 26. ist richtig 
trüb und neblig. Nasskaltes Wetter, mit Regen und 
Schnee vermischt, beherrscht den zu Ende gehenden 
Monat. Mit leichtem Frost und kaltem Wind endet 
der Oktober. 

Medizinische Mitteilungen 
 

 
⇒⇒⇒⇒ Zahnarztpraxis Falkenberg; 
 Tel.: 0 35 85 / 40 05 38 
 
Sehr geehrte Patienten, 
 

bitte beachten Sie für den Monat Oktober folgende 
Änderungen in den Sprechstundenzeiten: 
 

Am Sonnabend, dem 01.10.2016 und Sonntag, dem 
02.10.2016 haben wir von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr 
Bereitschaftsdienst. 
Am Freitag, dem 07.10.2016 bleibt die Praxis 
geschlossen. 
Am Montag, den 10.10.2016 endet die Sprechstunde 
bereits um 12:00 Uhr. 

Beate Falkenberg 
__________________________________________ 

 
 

⇒⇒⇒⇒    Arztpraxis Dr. med. Andrea Höhne informiert: 
 

Urlaub Praxis Dr. Höhne  
vom 17.10. – 21.10.2016 

 

Vertretung für die Zeit übernimmt: 
 

Dr. Zschietzschmann   
Neue Sorge 22, 02708 Niedercunnersdorf 
Tel. 03 58 75/6 02 34 
 
Öffnungszeiten: 
Mo: 08.00 – 11.00 Uhr  und  15.00 – 18.00 Uhr 
Di: 15.00 – 19.00 Uhr 
Mi: 07.00 – 11.00 Uhr 
Do: 08.00 – 11.00 Uhr  und  15.00 – 18.00 Uhr 
Fr: 07.00 – 09.00 Uhr 
 

oder 
 

Frau Dr. med. Freitag 
Hauptstraße 103, 02708 Obercunnersdorf 
Tel.: 03 58 75 / 6 08 90  
 

Öffnungszeiten: 
Mo: 08.00 – 11.00 Uhr   
Di: 15.00 – 18.00 Uhr  
Mi: 14.00 – 16.00 Uhr 
Do: 13.00 – 16.00 Uhr 

Fr: 08.00 – 10.00 Uhr  
 
    Bitte vorher anrufen. 
 
 

Ab Montag, den 24.10.2016 sind wir  
wieder für Sie da. 

 
 

 

ACHTUNG FERIENJOB: 
Wir bieten in unserer Arztpraxis 

interessierten Jugendlichen Ferienarbeit an! 
 

 
 
 
 

 

 



 

Liebe Herwigsdorfer und Bischdorfer Bürger, 
 

der Kirchvorstand hat anlässlich der neuen Glocke im Bischdorfer Kirchturm eine neue Läuteordnung entworfen und 
beschlossen. Diese neue Ordnung folgt im Wesentlichen der alten Ordnung, an manchen Stellen ist sie jedoch 
vereinheitlicht worden. Sie sehen im Folgenden einen Auszug aus der neuen Ordnung, der die Läuteregel beschreibt. Die 
gesamte Ordnung ist auf Anfrage einsehbar. Neu ist vor allem das Einläuten neugeborener Kinder unter Punkt 9. 
Seien Sie herzlich gegrüßt - auch im Namen des Kirchvorstands, 

Ihr Pfarrer Friedemann Bublitz 
Läuteregeln (in der ersten Spalten Herwigsdorf, dann Bischdorf) 
Die römischen Ziffern bezeichnen die jeweiligen Glocken, wobei von der jeweils größten Glocke an gezählt wird. 
 
 

1. Gebetsläuten an Wochentagen von montags bis freitags 
Morgens 7 Uhr III II 5 Minuten 

Mittags 12 Uhr II I 5 Minuten 

Abends 18 Uhr I I 5 Minuten 
 

An Sonn- und Feiertagen findet das Gebetsläuten traditionell nicht statt. 
Staatliche Feiertage, die gottesdienstlich nicht begangen werden, gelten hinsichtlich der Läuteordnung als Werktage. 
Nach dem Eingangsläuten zum Hauptgottesdienst am Karfreitag schweigen die Glocken bis zum Ostersonntagmorgen. 
Das Geläut zum Ausgang sowie vor der Sterbestunde Jesu entfallen. 
 
 

2. Einläuten von Sonntagen und anderen kirchlichen Festen 
Sonnabend 18 Uhr alle alle 5 Minuten 

Ostermorgen bei Sonnenaufgang alle alle 12 Minuten 

Einläuten hoher kirchl. Festtage alle alle 9 Minuten 

Neujahr 0 Uhr alle alle 14 Minuten 
 
 

3. Geläut vor dem Gottesdienst 
1 Stunde vor Beginn II+I I 5 Minuten 

Unmittelbar vor Beginn alle alle 5 Minuten 

Karfreitag III II 3 Minuten 
 
 

4. Geläut während eines Gottesdienstes 
Während der Taufhandlung II I  

Zur Einsegnung alle alle  

Zum Vaterunser II II  
 
 

5. Geläut nach dem Gottesdienst 
 alle alle 5 Minuten 

 
 

6. Nach Sterbefällen und bei Bestattungen 
Ausläuten samstags nach 
Bekanntwerden 10 Uhr 

I 9 Minuten, ab 4.-7. 
Min. läuten II+III mit 

I 9 Minuten, ab 4.-7. 
Min. läutet II mit 

 

Beginn der Bestattungshandlung I I 3 Minuten 

Trauerzug zum Grab I I je nach Wegstrecke 
 
 

7. Zu Trauungen, Gottesdiensten zur Eheschließung und Ehejubiläen 
Einzug alle alle 5 Minuten 

Einsegnung III II  

Auszug alle alle 5 Minuten 
 
 

8. Zu Andachten, kirchenmusikalischen und sonstigen kirchlichen Veranstaltungen 
 I I 5 Minuten 

 
 

9. Läuten nach Meldung der Geburt eines Kindes von Gemeindegliedern 
am Tag nach Geburt 17h alle alle 5 Minuten 



 

G E B U R T S T A G S J U B I L A R EG E B U R T S T A G S J U B I L A R EG E B U R T S T A G S J U B I L A R EG E B U R T S T A G S J U B I L A R E    
Wir gratulieren Wir gratulieren Wir gratulieren Wir gratulieren allen Jubilaren recht herzlich und wünschen ihnenallen Jubilaren recht herzlich und wünschen ihnenallen Jubilaren recht herzlich und wünschen ihnenallen Jubilaren recht herzlich und wünschen ihnen    

    alles Gute, Gesundheit und Wohlergehen.alles Gute, Gesundheit und Wohlergehen.alles Gute, Gesundheit und Wohlergehen.alles Gute, Gesundheit und Wohlergehen.    
 

OT Bischdorf 
am 08.10.  Frau Alice Pietrusky   zum 89. Geburtstag 
am 10.10.  Herr Horst Pursche   zum 70. Geburtstag 

 
 

OT Herwigsdorf 
am 06.10.  Herr Karl-Heinz Haarbrandt  zum 87. Geburtstag 
am 13.10.  Herr Günter Hahnfeld   zum 81. Geburtstag 
am 19.10.  Frau Karin Fiedler   zum 73. Geburtstag 
am 21.10.  Frau Christa Stephan   zum 83. Geburtstag 
am 23.10.  Frau Edeltraud Schenk  zum 83. Geburtstag 
am 26.10.  Herr Günter Kuntsche  zum 85. Geburtstag 
am 26.10.  Frau Bärbel Ociepka   zum 71. Geburtstag 
am 27.10.  Frau Christiane Keller  zum 77. Geburtstag 
am 30.10.  Frau Helga Schlagehan  zum 80. Geburtstag 
 
 

 

 

Pressemitteilung des  
Regiebetriebes Abfallwirtschaft 

 

Rücknahme landwirtschaftlicher Verpackungen 
Leere Verpackungen von Pflanzenschutzmitteln, 
Spritzenreinigern und Flüssigdüngern mit dem PAMIRA-
Logo werden zu folgenden Terminen gebührenfrei 
zurückgenommen. 
Die Sammelstelle bei der BayWa AG Reichenbach Agrar 
Vertrieb, Paulsdorfer Straße 6, 02894 Reichenbach/O.L., 
(035828 776-241, 035828 776-246) ist am 10. November, 
7-16 Uhr geöffnet (Pause 12-12.30 Uhr). 
Zurückgenommen werden restlos entleerte, gespülte, 
trockene Pflanzenschutz-Kanister aus Kunststoff und 
Metall, Faltschachteln, Papier- und Kunststoff-Säcke. Die 
Deckel sind getrennt abzugeben. Behälter über 50 Liter 
müssen durchtrennt sein. www.pamira.de 
 

Zahlungserinnerung für Abfallgebühren 
Die Abfallgebühren für das IV. Quartal sind bis zum 
15.11.2016 zu entrichten.  
Bitte überweisen Sie offene Beträge mit Angabe der 
Kundennummer an folgende Bankverbindung: 
Zahlungsempfänger Landkreis Görlitz (IBAN 
DE53850501003000000215, BIC WELADED1GRL). Bei 
Zahlungsschwierigkeiten ist die Vereinbarung einer 
schriftlichen Ratenzahlung oder Stundung möglich. Sie 
können den Regiebetrieb Abfallwirtschaft zudem 
beauftragen, die Abfallgebühren von Ihrem Konto 
abzubuchen.  
Das Formular SEPA-Lastschriftmandat ist unter www.kreis-
goerlitz.de unter Landratsamt, Regiebetrieb 
Abfallwirtschaft, Formulare zu finden. Bitte senden Sie das 
Formular im Original mit einer handschriftlichen 
Unterschrift per Post an:  
 

Regiebetrieb Abfallwirtschaft, Muskauer Str. 51, 02906 Niesky 
Ansprechpartnerinnen: 
Frau Kahlert Tel.: 03588 261-705; Frau Kärger,  
Frau Przybyl Tel.: 03588 261-710, -703,  
Fax: 03588 261-750; E-Mail: info@aw-goerlitz.de 
 

TSV Herwigsdorf 1891 e.V. 
Spielansetzungen im Oktober 
F-Junioren 
15.10.2016; 10:00 Uhr 
NFV Gelb-Weiß Görlitz – TSV Herwigsdorf 1891 
 

22.10.2016; 09:00 Uhr 
TSV Herwigsdorf 1891 – SV Horken Kittlitz 
 

E-Junioren 
23.10.2016; 09:00 Uhr 
Holtendorfer SV - TSV Herwigsdorf 1891 
 

30.10.2016; 09:00 Uhr 
NFV Gelb-Weiß Görlitz - TSV Herwigsdorf 1891 
 

30.10.2016; 10:30 Uhr 
TSV Herwigsdorf 1891 2. – SpG FSV Oppach 
 

D-Junioren 
22.10.2016; 10:00 Uhr 
TSV Herwigsdorf 1891 – SV Reichenbach 
 

C-Junioren 
23.10.2016; 11:30 Uhr 
FSV Oppach - TSV Herwigsdorf 1891 
 

29.10.2016; 11:30 Uhr 
SpVgg. Ebersbach - TSV Herwigsdorf 1891 
 

A-Junioren 
29.10.2016; 10:00 Uhr 
SpG EFV Bernst. / Dittersbach – SpG Schönbacher FV 
 

Herren 
01.10.2016; 12:30 Uhr 
SSV Germania Görlitz 2. - TSV Herwigsdorf 1891  
 

15.10.2016; 15:00 Uhr 
TSV Herwigsdorf 1891 – SpG EFV Bernst. / Dittersbach 
 

22.10.2016; 15:00 Uhr 
EFV Bernst. / Dittersbach - TSV Herwigsdorf 1891  
 

29.10.2016; 15:00 Uhr 
TSV Herwigsdorf 1891 – SV Meuselwitz 



 

Aus dem Leben der Grundschule Herwigsdorf 
 

Das Schuljahr 2016/2017 ist nun schon wieder einige Wochen alt und die ersten Ferien stehen 

vor der Tür. 116 Schülerinnen und Schüler lernen in diesem Schuljahr fleißig an unserer 

Schule. Natürlich haben wir in diesen Wochen auch schon tolle Sachen erlebt, die ersten 

interessanten Wandertage fanden bei Sonnenschein 

statt.  
 

Für die Klasse 4 hieß es Anfang September ab auf das 

Fahrrad. Die Schülerinnen und Schüler absolvierten 

Ihre Fahrradausbildung mit anschließender 

Fahrradprüfung, die alle Schülerinnen und Schüler der 

Klasse 4 bestanden.  
 

 

Ein weiterer Höhepunkt war der Löbauer Berglauf am  

18. September, an dem folgende Sportler erfolgreich 

teilnahmen:  
 

  Klasse 2      Klasse 3 

Laura Franke Tom Hoffmann   Anna Voigt  Lukas Haschke 

Lara Olbrich Linus Wadewitz   Elenor Bartho Julius Eckert 

Tabea Vogt       Jara Pfeiffer  Hannes Schönes 

        Frieda Keller Lennard Schöne 

        Aurelia Vietze Dustin Wauer 

        Marie Koser 

  Klasse 4 

Hannah Neumann  Laurin Egea-Gimenéz 

Jette Mosig   Florian Wechler 

Josefine Freund  Hugo Bublitz 

Theresa Rafelt  Louis Olbrich  

Lina Grosche    
 

 

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Teilnehmern bedanken, die sich bei Dauerregen 

dieser Herausforderung stellten und dazu beigetragen haben, dass unsere Grundschule bei 

der Schulpokalwertung den 2. Platz belegte. 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Herzlichen Glückwunsch 



 

Verantwortlich für den amtlichen Teil des Mitteilungsblattes: 
R. Höhne, Bürgermeister 
 

Gemeindeverwaltung Rosenbach 
Steinbergstraße 1, 02708 Rosenbach 
Tel.: 0 35 85 / 83 27 03  Fax: 0 35 85 / 86 25 24 
E-Mail:  info@gemeinde-rosenbach.de,  
Homepage: www.gemeinde-rosenbach.de 
 
 

Öffnungszeiten: 
Dienstag           9.00 –11.30 Uhr/13.00 – 16.00 Uhr 
Bürgermeistersprechstunde          14.00 – 16.00 Uhr 
            (nur nach Vereinbarung) 
 
 

Donnerstag           9.00 –11.30 Uhr/13.00 – 18.00 Uhr 
Bürgermeistersprechstunde          14.00 – 18.00 Uhr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Jahreskalender „Rosenbach 2017“ 
 

 Ab Ende Oktober sind Kalender zum Preis 
von 7,50 € bei folgenden Verkaufs- 
 stellen erhältlich: 
 
 
 
 
 

     ����Gemeindeverwaltung 
         Rosenbach OT Herwigsdorf 
 

     ����Einkaufsquelle Birgit Bielß OT Bischdorf  
 

     ����Baumschule und Blumenstübel 
         Uwe Neumann OT Bischdorf  
 

 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Danke sagen wir allen, 
die uns mit 
Glückwünschen, Blumen 
und Geschenken zu 
unserer Hochzeit eine 
große Freude bereitet 
haben. 

 
Robert und Katrin 

Raupach 
           geb. Weit 

       

Herzlichen Dank an alle Freunde und 
Nachbarn für die vielen schönen 
Geschenke anlässlich meines 
Schulanfanges. 
 
 
     Hendrik Mannigel 

 



Frisch aus der Oberlausitz 

 
Achtung, Hausfrauen! 

 

 frisches Sauerkraut vom 7. Oktober bis 26. November 2016 
 aus kontrollierten Anbau, ohne Konservierungsstoffe 

 

            Freitag 13.00 – 17.30 Uhr, Samstag 08.00 – 12.00 Uhr 
            Altlöbauer Straße 41, 02708 LÖBAU, Tel. 03585/40 27 48 
 

      sowie täglich Rotkohl, Weißkohl, Möhren unsortiert, Kartoffeln 
      in unseren Wirtschaftsgebäuden in Löbau, Neusalzaer Str. 47 
 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
  
 
 
 

 
Jahreslosung 2016  – „Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“ Jesaja 66,13  

 
Monatsspruch Oktober – „Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“ 2. Korinther 3, 17   

 
Liebe Rosenbacher in Bischdorf und Herwigsdorf, 
 
herzlich grüße ich Sie mit dem Spruch für den Monat Oktober:  
Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 
Vielen Christen fällt es nicht leicht, zu beschreiben, wer das eigentlich ist - der Geist des Herrn, den wir auch den 

Heiligen Geist nennen. Was hat es mit dem Geist des Herrn auf sich? Wie kann man ihn beschreiben? Was macht und wie wirkt er? 
Vielleicht ist es hilfreich, einmal darüber nachzudenken, was dieser Geist nicht ist; es ist hier nicht der Zeitgeist gemeint, auch nicht der 
Geist irgendwelcher Menschen, die sich für besonders klug oder einflussreich halten. Der Geist Gottes kann etwas bewirken, was 
eben ganz anders ist. Er schafft Freiheit - Freiheit von Zwängen und Einschränkungen, die wir oft erleben. Wer den Geist Gottes in 
sich spürt, der wird frei von mancherlei Sorge. Von der Sorge um sich selbst, das eigene Wohlergehen und das Ansehen bei den 
anderen. Gottes Geist, so könnte man sagen, kann auch wie ein frischer Wind sein, der den Kopf frei macht für die wirklich wichtigen 
Dinge im Leben.  
Dass Gottes Geist bei Ihnen und mit Ihnen sei in diesen Herbsttagen, wünscht Ihnen sehr herzlich Ihr Pfarrer Friedemann Bublitz. 
 
Herzliche Einladung in die Gottesdienste:  
 
02. Okt. 2016, 19.So.n.Trinitatis          09.30 Uhr Oktoberfest – Gottesdienst in Kemnitz (im Zelt)           (Pfr. Markert+Team) 
  
     19 Uhr Löbauer Nikolaikirche – Ökumenischer Gottesdienst am Vorabend  
      des Tages der Deutschen Einheit mit anschl. kleinem Imbiss  
                   (Sup. Pech und Pfr. Dittrich)  
________________________________________________________________________________________________________ 
09. Okt. 2016, 20.So.n.Trinitatis  10 Uhr OT Bischdorf mit Heiligem Abendmahl         (Pfr. i.R. Dr. Kühne) 
________________________________________________________________________________________________________  
16. Okt. 2016, 21.So.n.Trinitatis  10 Uhr OT Herwigsdorf mit Heiligem Abendmahl        (Pfr. Bublitz) 
________________________________________________________________________________________________________ 
23. Okt. 2016, 22.So.n.Trinitatis  10 Uhr OT Herwigsdorf mit Kindergottesdienst                 (Pfrn. Süßmitt) 
________________________________________________________________________________________________________ 
30. Okt. 2016, 23.So.n.Trinitatis  10 Uhr OT Bischdorf Kirchweihe mit Taufe und Kindergottesdienst  (Pfr. Bublitz) 
________________________________________________________________________________________________________ 
31. Okt. 2016, Reformationstag  14 Uhr Kirche Kittlitz – Amtseinführung von Pfarrerin Elisabeth Süßmitt und 

Pfarrer Friedemann Bublitz durch Superintendentin Antje Pech 
Danach wird herzlich zu gemeinsamen Kaffee und Kuchen in das Pfarrhaus Bischdorf eingeladen. 

________________________________________________________________________________________________________ 
06. Nov. 2016, Drittletzter Sonntag 10 Uhr OT Herwigsdorf mit Heiligem Abendmahl                                  (Pfr. Bublitz)  

und Kindergottesdienst 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Zu den Kreisen: 
 
Kirchenvorstand - Dienstag, 25. Okt., 19.30 Uhr im Pfarrhaus Herwigsdorf 
Kirchenchor - mittwochs, 19.30 Uhr im Pfarrhaus Bischdorf (außer in den Herbstferien) 
Frauendienst / Seniorenkreis - Dienstag, 25. Okt., 14 Uhr im Pfarrhaus Herwigsdorf 
Jugendgottesdienst - Freitag, 07. Okt., 19 Uhr in der Kirche Strahwalde 
Eltern – Kinder – Kreis  - Donnerstag, 20. Okt., von 9 bis 10.30 Uhr im Pfarrhaus  Bischdorf 
„Treff am Abend“ - Do., 20. Okt., 19.30 Uhr im Pfarrhaus Bischdorf mit Pfarrerin D. Markert 
  Thema: “Rahab – die Frau mit dem Seil“ 
Sprechzeit Pfarrer Bublitz -  dienstags ab 17.30 Uhr im Pfarrhaus Bischdorf (Tel. 481401) 
 

 
 

    Informationen der         Kirchgemeinde Bischdorf  -  Herwigsdorf 
 


